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Geschäftsordnung der Nationalen 
Datenschutzkommission (CNPD) 
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Gesetzes vom 1. August 2018 betreffend die Organisation der nationalen Datenschutzkommission und die 

allgemeine Regelung zum Datenschutz (nachstehend „Gesetz vom 1. August 2018“). 
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Kapitel 1 — Bedingungen der Funktionsweise der CNPD 

 

Sektion I - Zusammensetzung der nationalen Datenschutzkommission 

Art. 1. Zusammensetzung 

 

Die nationale Datenschutzkommission (im Folgenden auch als CNPD“ bezeichnet) ist ein 

Kollegialorgan bestehend aus vier Kommissaren, darunter ein Vorsitzender. Vier stellvertretende 

Mitglieder ersetzen abwesende oder an der Teilnahme verhinderte Mitglieder des Kollegiums.  

Für die Zwecke dieser Geschäftsordnung werden Kommissare und stellvertretende Mitglieder 

gemeinsam als „Mitglieder“ im Plural bezeichnet, wenn alle oder mehrere Kommissare oder 

stellvertretende Mitglieder betroffen sind, oder „Mitglied“ im Singular, wenn einer der 

Kommissare oder stellvertretenden Mitglieder betroffen ist. 

 

Art. 2. Unabhängigkeit, Unvereinbarkeit und Unparteilichkeit der Mitglieder der CNPD 

 

Die Mitglieder der CNPD üben ihr Mandat unabhängig aus, ohne irgendwelchem Druck oder 

Einfluss ausgesetzt zu sein. 

Gemäß Artikel 27 des Gesetzes vom 1. August 2018 dürfen Mitglieder der CNPD weder Mitglieder 

der Regierung, der Abgeordnetenkammer, des Staatsrates oder des Europäischen Parlaments 

sein, noch eine Berufstätigkeit in Unternehmen oder sonstigen Stellen, die im Bereich der 

Datenverarbeitungen tätig sind, ausüben oder an diesen ein direktes oder indirektes Interesse 

haben. 

Jede Änderung während der Amtszeit der Situation eines Mitglieds der CNPD, die zur Anwendung 

vom oben genannten Artikel 27 führen kann, muss ihr von diesem Mitglied innerhalb eines Monats 

der CNPD zur Kenntnis gebracht werden. 

Die CNPD prüft nicht, ob die Wahrnehmung dieser Aufgaben oder die Beteiligungen an 

Gesellschaften mit dem Status eines Mitglieds der CNPD vereinbar ist, sondern übermittelt die 

erhaltenen Informationen dem Minister, der die Beziehungen mit der CNPD in seinen 

Zuständigkeiten hat, um über etwaige Unvereinbarkeiten eines Mitglieds zu entscheiden. 

Die Mitglieder dürfen nicht in Angelegenheiten tagen, beraten oder entscheiden, an denen sie ein 

direktes oder indirektes Interesse haben.  

Ist ein Mitglied der CNPD der Ansicht, dass es ein direktes oder indirektes Interesse an einem Fall 

hat, so muss es dies zuerst den Kommissaren der CNPD mitteilen. Das Mitglied verzichtet auf die 
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Beratungen über diesen Fall und signalisiert seine Bereitschaft, nicht teilzunehmen, sobald die 

Vorladung eingegangen ist.  

Der Vorsitzende ruft dann ein stellvertretendes Mitglied ein, um an der Stelle des in dieser 

Angelegenheit verhinderten Mitglieds zu tagen und zu beraten. 

In dem in Absatz 6 dieses Artikels genannten Fall akzeptiert und respektiert die CNPD die Wahl des 

Mitglieds, ohne eine gesonderte Beratung über die persönliche Beurteilung des Mitglieds zu 

treffen. 

In den anderen Fällen prüft die CNPD vor jeder Entscheidung die Fälle von Interessenkonflikten 

gegenüber ihren Mitgliedern, und trifft diese Entscheidung mit der Mehrheit der Stimmen, da das 

betreffende Mitglied nicht von den entsprechenden Debatten oder der Abstimmung über sie 

ausgeschlossen ist und dies in das Protokoll aufgenommen wird. 

 

Art. 3. Ersetzung des Vorsitzenden 

 

Bei Abwesenheit des Vorsitzenden oder Interessenkonflikten wird sein Amt vom Kommissar mit 

der längsten Dienstdauer und, im Falle der gleichen Dienstdauer, vom ältesten Mitglied 

wahrgenommen. Die Ursache der Ersetzung wird im Protokoll erwähnt. Diese Ersetzung erfolgt 

ohne besondere Delegation. In diesem Fall tritt ein stellvertretendes Mitglied an die Stelle des 

Kommissars, der die Beratungen leitet.  

 

Sektion II – Funktionsweise der Nationalen Datenschutzkommission 

Art. 4. Sitz  

 

Der Sitz der CNPD ist durch eine Großherzoglichen Verordnung gemäß Artikel 3 des Gesetzes vom 

1. August 2018 festgelegt. 

 

Art. 5. Aktuelle Angelegenheiten und Außenvertretung 

 

Die laufenden Angelegenheiten und die alltägliche Verwaltung der Aufgaben und Dienste der 

CNPD liegen in der Verantwortung des Vorsitzenden. Der Vorsitzende sorgt für die Kontakte nach 

außen und vertritt die CNPD bei öffentlichen Veranstaltungen. Der Vorsitzende informiert die 

Kommissäre regelmäßig über seine Tätigkeiten während der Sitzungen.  
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Ein Mitglied der CNPD, das direkt oder indirekt aufgefordert wird, die CNPD in einer Einrichtung 

oder Veranstaltung zu vertreten, muss den Vorsitzenden auffordern, ihn zu diesem Zweck zu 

ernennen. 

 

Art. 6. Finanzverwaltung 

 

Die Finanzverwaltung der CNPD liegt in der Verantwortung des Vorsitzenden, der befugt ist, sich 

im Namen und für die öffentliche Einrichtung der CNPD im Rahmen der laufenden und täglichen 

Verwaltung zu verpflichten und zeichnungsberechtigt ist. 

Über einen von der CNPD festzulegenden Schwellenwert hinaus unterschreibt ein zweiter 

Kommissar die vom Vorsitzenden eingegangenen finanziellen Verpflichtungen. 

Finanzielle Verpflichtungen, die einen von der nationalen CNPD festzulegenden Schwellenwert 

überschreiten, erfordern die gemeinsame Unterzeichnung aller Kommissare. 

Die CNPD kann einem oder mehreren Kommissaren und/oder Mitgliedern seiner Belegschaft die 

Unterzeichnungsbefugnisse innerhalb der von ihr festgelegten Grenzen und in den von ihr 

festgelegten Bereichen erteilen, ohne diesem jedoch die Weiterübertragung von Befugnissen zu 

erlauben. 

 

Abschnitt III – Beratungen der Nationalen Datenschutzkommission 

Art. 7. Einberufung und Tagesordnung 

 

Der Vorsitzende beruft die Kommissare zu den Beratungen in dem von ihm festzulegenden 

Zeitpunkt ein. Er legt die Tagesordnung fest. 

Ein Mitglied, das einen Punkt auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung haben möchte, stellt den 

Antrag an den Vorsitzenden. 

Ein Punkt der Tagesordnung kann auf eine künftige Sitzung verschoben werden. Um das 

ordnungsgemäße Funktionieren der CNPD zu gewährleisten, trifft sie sich, wann immer dies 

erforderlich ist, bei der Einberufung durch den Präsidenten oder auf Antrag zweier Kommissare. 

Der Vorsitzende gibt, so weit wie möglich, am Ende jeder Sitzung das Datum der nächsten Sitzung 

an. In der Regel beruft er jede Woche eine ordentliche Beratung ein.  

Die Ladung zu einer außerordentlichen Beratung ist auf Antrag zweier Kommissare berechtigt. 

Dieser Antrag wird entweder schriftlich an den Vorsitzenden oder während einer Sitzung der CNPD 
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gemacht und legt den Zweck der einberufenen Sitzung fest. Die CNPD kommt innerhalb von 

fünfzehn Tagen nach dem Antrag zusammen. 

Außer in Dringlichkeitsfällen, die vom Vorsitzenden bewertet werden, werden alle Kommissare 

mindestens zwei Arbeitstage vor dem Tag der Beratung über die Tagesordnung informiert und, 

soweit wie möglich, werden ihnen elektronisch oder auf eine andere Weise entsprechende 

Dokumente oder einen Link zu den entsprechenden Dokumenten geschickt. 

Wurden die auf der Tagesordnung aufgeführten Dokumente nicht mit der Vorladung übermittelt, 

so können sie ausnahmsweise zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden, damit sie zur 

Kenntnis genommen werden können. 

Der Kommissar, der aus einem in Artikel 2 genannten Gründen abwesend oder an der Teilnahme 

an einer Sitzung verhindert ist, informiert den Vorsitzenden so bald wie möglich. Letzterer sieht 

seinen sofortigen Ersatz vor.  

 

Art. 8. Ort der Sitzungen 

 

Die Sitzungen finden am Sitz der CNPD oder an einem anderen Ort im Staatsgebiet statt, wenn sie 

dies beschließt. Die Mitglieder können, soweit technisch möglich, durch Telekonferenzen oder 

durch andere von der CNPD zugelassenen technischen Mittel an den Sitzungen teilnehmen.  

 

Art. 9. Quorum bei den Sitzungen 

 

Die CNPD versammelt sich in kompletter oder eingeschränkter Zusammensetzung. Sie kann nur 

dann rechtsgültig tagen und beschließen, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Nur 

Kommissare und stellvertretende Mitglieder, die einen Kommissar ersetzen, haben ein 

Stimmrecht. 

Folgende Themen erfordern die Zustimmung der vier Mitglieder der CNPD: 

1° Entscheidungen gemäß Artikel 29 des Gesetzes vom 1. August 2018; 

2° Die Verabschiedung und die anschließenden Änderungen der Geschäftsordnung gemäß 

Artikel 32 des Gesetzes vom 1. August 2018; 

3° Die Verabschiedung und die anschließenden Änderungen der Verordnung über das 

Untersuchungsverfahren der CNPD gemäß Artikel 40 des Gesetzes vom 1. August 2018; 

4° die Festlegung der Schwellenwerte für die Finanzverwaltung der Nationalen 

Datenschutzkommission; 
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5° die Verpflichtungs- und Unterschriftsbefugnisse im Namen und für die öffentliche 

Einrichtung der Nationalen Datenschutzkommission; 

6° die Zuweisung von Abteilungen unter den Kommissaren gemäß Artikel 23 dieser 

Verordnung; 

7° die Arbeitsverfahren, die gemäß den Artikeln 27 bis 32 dieser Verordnung verabschiedet 

wurden. 

Die eingeschränkte Zusammensetzung der CNPD besteht aus drei Mitgliedern, darunter der 

Vorsitzende, der die Beratungen leitet. Die eingeschränkte Zusammensetzung ist gemäß Artikel 41 

des Gesetzes vom 1. August 2018 für die Entscheidung über den Ausgang einer Untersuchung 

zuständig. 

 

Art. 10. Ablauf der Sitzungen 

1° Gemeinsame Bestimmungen 

 

Der Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzungen, für die er die Debatten leitet. 

Die Teilnehmer der Sitzungen unterzeichnen das Anwesenheitsregister. 

Die CNPD nimmt die Tagesordnung zu Beginn jeder Sitzung an. Jede Frage, die nicht auf der 

Tagesordnung steht, darf nur zur Diskussion gestellt werden, wenn die Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder bereit ist, sie zu prüfen. Für den Fall, dass neue Dokumente übermittelt werden, ist die 

Zustimmung aller teilnehmenden Mitglieder erforderlich, um sie zu berücksichtigen.  

Die Beschlüsse der CNPD werden mit der Mehrheit der Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Enthaltungen sind nicht zulässig.  

Eine Stimmrechtsvertretung ist nicht zulässig. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, es sei 

denn, der Vorsitzende oder zwei Mitglieder der CNPD beantragen eine geheime Abstimmung.  

In Dringlichkeitsfällen, die vom Vorsitzenden beurteilt werden, wird die Abstimmung per 

Schriftwechsel genehmigt. 

Die Sitzungen sind nicht öffentlich und die Debatten sind vertraulich. 

 

2° Spezifische Bestimmungen für Beratungen in eingeschränkter Zusammensetzung 

A) Sitzungen bei einem Vorschlag zur Schließung eines Falles durch den Untersuchungsleiter 

 

Nach der in Kenntnisnahme der Untersuchungsakte, die ihm der Untersuchungsleiter zusammen 

mit einem Vorschlag für die Schließung übermittelt hat, und, gegebenenfalls, nach Anhörung des 



Bitte beachten Sie, dass es sich bei der deutschen Fassung der Geschäftsordnung um eine inoffizielle 
Übersetzung handelt. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dem deutschen und dem französischen Text 
hat der Text in französischer Sprache Vorrang. 
 
 

Seite 8 von 17 
 

Untersuchungsleiters, berät die CNPD, die in eingeschränkter Zusammensetzung tagt, über den 

Ausgang der Untersuchung. Weder der Untersuchungsleiter noch der Kontrollierte nehmen an 

den Beratungen teil. Die CNPD, die in eingeschränkter Zusammensetzung tagt, trifft eine 

endgültige Entscheidung über die Schließung des Falles oder fordert den Untersuchungsleiter auf, 

weitere Untersuchungen vorzunehmen, wenn sie sich als unzureichend informiert ansieht.  

 

b) Sitzungen im Anschluss an eine Mitteilung der Vorwürfe 

 

Nach Übermittlung der Untersuchungsakte durch den Untersuchungsleiter unterrichtet der 

Vorsitzende den Verantwortlichen über das Datum der Sitzung, in der er selbst oder durch einen 

Vertreter angehört werden kann, durch Einschreiben mit Empfangsbestätigung oder über einen 

anderen Weg, über den man das Datums der Mitteilung nachweisen kann. Diese Informationen 

müssen mindestens einen Monat vor dem Datum der Sitzung, in der der Fall geprüft wird, 

eingehen. Im Falle einer erneuten Prüfung oder Verschiebung des Falles auf eine spätere Sitzung 

kann diese Mindestfrist auf sieben Tage verkürzt werden. 

In der Sitzung wird der Untersuchungsleiter gehört, um zu dem Fall mündlich Stellung zu nehmen. 

Falls der Kontrollierte an der der Sitzung teilnimmt, wird er gebeten ebenfalls mündlich Stellung 

zu nehmen. Wenn sie dies für erforderlich hält, kann die CNPD, die in eingeschränkter 

Zusammensetzung tagt, jede Person hören, deren Anhörung sie für nützlich hält, einschließlich 

bevollmächtigter Agenten, die an der Untersuchung teilgenommen haben. Auf jeden Fall muss der 

Kontrollierte als letzte Partei das Wort haben. Sieht die CNPD, welche in eingeschränkte 

Zusammensetzung tagt, sich als unzureichend informiert, so kann sie gegebenenfalls den 

Untersuchungsleiter auffordern, weitere Untersuchungen vorzunehmen. 

Nach der Anhörung des Untersuchungsleiters und des Kontrollierten berät die, in eingeschränkter 

Zusammensetzung tagende CNPD, über den Fall. Weder der Untersuchungsleiter noch der 

Kontrollierte nehmen an den Beratungen teil. 

  

Art. 11. Teilnahme an den Sitzungen 

 

Der Vorsitzende kann jede Person einladen, die bei der CNPD angestellt ist oder nicht und deren 

Anwesenheit für die Debatten nützlich erscheint, ganz oder teilweise an einer Sitzung 

teilzunehmen. Diese Personen nehmen nur in beratender Funktion an den Sitzungen teil. Sie 

unterliegen den Bestimmungen des Artikels 42 des Gesetzes vom 1. August 2018 über das 

Berufsgeheimnis.  
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Art. 12. Entscheidungen 

 

Die Entscheidungen der CNPD sind begründet. 

Entscheidungen über den Ausgang einer Untersuchung werden vom Vorsitzenden der, in 

eingeschränkter Zusammensetzung tagenden CNPD, oder, im Falle einer Verhinderung, vom 

Kommissar, der ihn ersetzt, unterzeichnet. Sie sind mit der Angabe des laufenden Jahres 

nummeriert und tragen das Datum ihrer Unterzeichnung. Sie nennen auch die anwendbaren 

Rechtsmittel und Fristen. 

Die übrigen Entscheidungen der CNPD werden von den Kommissaren oder Stellvertretern, die an 

der Beratung teilgenommen haben, unterzeichnet. Sie sind nummeriert und tragen das Datum der 

Beratung der CNPD.  

 

Art. 13. Mitteilung und Veröffentlichung der Entscheidung 

 

Der Vorsitzende teilt dem Kontrollierten die Entscheidung über den Ausgang der Untersuchung 

durch ein Einschreiben mit Empfangsbestätigung mit. 

Andere Entscheidungen werden den Beteiligten mit allen geeigneten Mitteln mitgeteilt. 

Unbeschadet des Artikels 52 des Gesetzes vom 1. August 2018 kann die CNPD beschließen, wenn 

sie es für angemessen hält, ihre Entscheidungen, außer solche über den Ausgang der 

Untersuchung, Stellungnahmen und Empfehlungen zu veröffentlichen. 

 

Art. 14. Protokoll über die Debatten 

 

Die Sitzungen sind Gegenstand eines Protokolls, der eine Liste der anwesenden Mitglieder, eine 

Zusammenfassung der Aussprachen, die Beschlüsse der CNPD und gegebenenfalls Angaben über 

die Verteilung der Stimmen für jede abgegebene Abstimmung enthält. 

Die in einer Sitzung abgegebenen Stellungnahmen und abgegebenen Stimmen sind nicht 

namentlich dokumentiert, es sei denn, eines der Mitglieder der CNPD beantragt dies. 

Der Entwurf des Protokolls wird den beratenden Mitgliedern zur Genehmigung übermittelt. Nur 

Mitglieder, die an der Beratung teilgenommen haben, können über den zur Genehmigung 

vorgelegten Entwurf des Protokolls Änderungsvorschläge machen. 
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Das genehmigte Protokoll wird von den Kommissaren, den stellvertretenden Mitgliedern und dem 

Sekretär der betreffenden Beratungen unterzeichnet. 

 

Art. 15. Sekretär der Nationalen Datenschutzkommission 

 

Die CNPD ernennt einen oder mehrere Sekretäre aus den Reihen ihrer Mitarbeiter. 

Das Sekretariat unterstützt den Vorsitzenden bei der Vorbereitung der Beratungen, nimmt an den 

Beratungen teil und bereitet das entsprechende Protokoll vor und übermittelt es den Mitgliedern 

der CNPD.  

Er stellt unter Aufsicht des Vorsitzenden sicher, dass die Fristen eingehalten werden und die für 

das ordnungsgemäße Funktionieren der CNPDgeltenden Verfahren und Vorschriften 

ordnungsgemäß angewandt werden. 

Der Sekretär führt ferner ein Anwesenheitsregister, das zu Beginn der Sitzungen von den 

anwesenden Mitgliedern unterzeichnet wird. Er gewährleistet die Konservierung und Archivierung 

von Dokumenten und Protokollen der Beratungen der CNPD. 

Bei Verhinderung des designierten Sekretärs erstellt der Kommissar oder das stellvertretende 

Mitglied, das die kürzeste Dienstdauer hat, und, im Falle der gleichen Dienstdauer, das jüngste 

Mitglied, das Sitzungsprotokoll. 

 

Kapitel 2 – Organisation der Abteilungen der Nationalen 

Datenschutzkommission 
Art. 16. Allgemeine Struktur  

 

Die CNPD setzt sich aus Abteilungen zusammen, welche nach einem Organigramm und den 

Bestimmungen dieses Kapitels in Einheiten unterteilt werden. 

Das Organigramm umfasst folgende Abteilungen: 

- Abteilung „Sensibilisierung”; 

- Abteilung „Beratung”; 

- Abteilung „Konformität”; 

- Abteilung „Beschwerden”; 

- Abteilung „Untersuchungen”; 

- Abteilung „Verwaltung”. 
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Die folgenden Aufgaben sind der CNPD unmittelbar zuzuordnen: 

- der (die) Sekretär(en) des Kollegiums der CNPD; 

- der Beauftragte für europäische und internationale Beziehungen; 

- der Datenschutzbeauftragte. 

 

Art. 17. Die Abteilung „Sensibilisierung“ 

 

Die Abteilung „Sensibilisierung“ ist zuständig für die externe Kommunikation der CNPD und die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter. 

Sie verwaltet die Dokumentation der CNPD und gewährleistet gleichzeitig die rechtliche und 

technologische Marktbeobachtung. 

Sie verfolgt Forschungs- und Innovationsprojekte, an denen sich die CNPD beteiligt oder die sie 

unterstützt. 

 

Art. 18.Die Abteilung „Beratung“ 

 

Die Abteilung „Beratung“ bearbeitet Auskunftsersuchen, die an die CNPD gerichtet sind, und 

arbeitet Rechtsgutachten und thematischen Leitlinien aus. 

Sie bereitet ferner Genehmigungen für Vertragsklauseln und Verwaltungsvereinbarungen sowie 

Genehmigungen für verbindliche interne Datenschutzvorschriften vor, die der CNPDnach den in 

den Artikeln 31 und 32 dieser Verordnung genannten Verfahren vorgelegt werden. 

 

Art. 19. Die Abteilung „Konformität“ 

 

Die Abteilung „Konformität“ ist für die Entwicklung und Anwendung von Werkzeugen zur 

Erleichterung des Nachweises der Konformität durch Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, 

wie Verhaltensregeln oder Zertifizierungen, zuständig. 

Außerdem erarbeitet sie Stellungnahmen zu Datenschutz-Folgenabschätzungen. 
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Art. 20. Die Abteilung „Beschwerden“ 

 

Die Abteilung „Beschwerden“ ist für die Bearbeitung der bei der CNPD eingereichten Beschwerden 

sowohl auf nationaler Ebene als auch im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit zuständig. 

 

Art. 21. Die Abteilung „Untersuchungen“ 

 

Die Abteilung „Untersuchungen“ übt die Untersuchungsbefugnisse der CNPD aus und verwaltet 

die Bearbeitung der bei ihr eingereichten Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten.  

 

Art. 22. Die Abteilung „Verwaltung“ 

 

Die Abteilung „Verwaltung“ ist für den Empfang der CNPD verantwortlich, und führt die tägliche 

Sekretariatsarbeit durch. 

Sie ist auch für die Personalverwaltung sowie für das Budget und die Finanzierung der CNPD 

zuständig. 

Sie ist ebenfalls für die Informatik und die interne Logistik zuständig. 

 

Art. 23. Verwaltung der Abteilungen und Aufgaben der Nationalen Datenschutzkommission 

 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden überträgt die CNPD jedem Kommissar die Verantwortung einer 

oder mehrerer technischer und administrativer Befugnisse welche der CNPD durch das Gesetz 

vom 1. August 2018. zugeteilt wurden. 

 

Kapitel 3 – Anwendbare Verfahrensregeln vor der Nationalen Kommission 
Art. 24. Mitteilung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

 

Gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (nachstehend „DSGVO“ genannt) 
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müssen die Verantwortlichen die CNPD innerhalb 72 Stunden, nachdem ihnen die Verletzung 

bekannt wurde, benachrichtigen, falls die Verletzung möglicherweise ein Risiko für die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen darstellen könnte. 

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 611/2013 der Europäischen Kommission vom 24. Juni 

2013 müssen Betreiber öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste die CNPD 

von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten binnen 24 Stunden nach Feststellung 

der Verletzung benachrichtigen. 

Die CNPD stellt spezifische Anmeldeformulare auf ihrer Webseite zur Verfügung. 

 

Art. 25. Vorherige Konsultation 

 

Gemäß Art. 36 der DSGVO kann die CNPD mit einem Antrag auf vorherige Konsultation durch einen 

Verantwortlichen befasst werden, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 

35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche 

keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft. 

Zu diesem Zweck stellt die CNPD auf ihrer Webseite ein Formular zur Verfügung für die Einreichung 

eines solchen Ersuchens um vorherige Konsultation. 

 

Art. 26. Mitteilung über die Benennung des Datenschutzbeauftragten 

 

Benennt ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten gemäß 

Artikel 37 Absatz 1 der DSGVO, stellt die CNPD auf ihrer Website ein spezifisches Formular zur 

Verfügung, um ihr diese Benennung gemäß Artikel 37 Absatz 7 der DSGVO mitzuteilen. 

Innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung über die Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten oder einer diesbezüglichen Änderung überprüft die CNPD, ob sie alle 

erforderlichen Angaben enthält, und übermittelt dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 

sowie dem benannten Datenschutzbeauftragten eine Empfangsbestätigung. Die Frist läuft erst ab 

dem Zeitpunkt, ab dem die Mitteilung vollständig ist.  

 
 

 

Art. 27. Genehmigung von Verhaltensregeln 
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Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter vertreten, die beabsichtigen, Verhaltensregeln auszuarbeiten oder 

bestehende Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, legen den Entwurf der 

Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der CNPD vor gemäß 

Artikel 40 Absatz 5 der DSGVO für nationale Verhaltensregeln oder gemäß Artikel 40 Absatz 7 der 

DSGVO für transnationale Verhaltensregeln. Die CNPD gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der 

Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit der 

DSGVO vereinbar ist und genehmigt diesen Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu 

deren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, dass er ausreichende geeignete 

Garantien bietet.  

Anträge auf Genehmigung des Entwurfes von Verhaltensregeln, deren Änderung oder 

Erweiterung sind bei der CNPD schriftlich auf einem gesonderten Blatt einzureichen. 

Wird der Entwurf von Verhaltensregeln, deren Änderung oder Erweiterung genehmigt, so 

registriert und veröffentlicht die CNPD die Verhaltensregeln. 

 

Art. 28. Zulassung von Überwachungsstellen für die Einhaltung von Verhaltensregeln  

 

Gemäß Art. 41 Abs. 3 der DSGVO erlässt die CNPD Kriterien für die Zulassung von 

Überwachungsstellen für die Einhaltung zugelassener Verhaltensregeln. Die Stellen, die für die 

Zulassung als Überwachungsstelle zugelassener Verhaltensregeln gemäß Art. 41 Absatz 1 der 

DSGVO kandidieren, müssen ihren Antrag bei der CNPD einreichen. Diese wird das Verfahren zur 

Zulassung der Überwachungsstelle auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Antrags 

angenommenen Zulassungskriterien einleiten.  

 

Art. 29. Genehmigung von Zertifizierungskriterien 

 

Gemäß Art. 42 der DSGVO genehmigt die CNPD Zertifizierungskriterien, die dazu dienen, 

nachzuweisen, dass die DSGVO bei Verarbeitungsvorgängen von Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern eingehalten wird.  

Die CNPD ist auch dafür zuständig, dass das Europäische Siegel für Zertifizierungskriterien gemäß 

dem in Art. 63 der DSGVO vorgesehenen Kohärenzverfahren vom Europäischen 

Datenschutzausschuss zugelassen wird. 

Anträge auf Genehmigung werden bei der CNPD nach einem angenommenen Verfahren gestellt, 

das auf ihrer Website veröffentlicht wurde. 
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Art. 30. Akkreditierung von Zertifizierungsstellen 

 

Gemäß Artikel 15 des Gesetzes vom 1. August 2018 werden die in Artikel 43 Absatz 1 der DSGVO 

genannten Zertifizierungsstellen von der CNPD zugelassen. 

Anträge auf Genehmigung werden bei der CNPD nach einem von ihr angenommenen und auf ihrer 

Webseite veröffentlichten Verfahren gestellt. 

 

Art. 31. Genehmigungen von Vertragsklauseln und Verwaltungsvereinbarungen 

 

Vorbehaltlich der Anwendung des in Art. 63 der DSGVO genannten Kohärenzverfahren kann die 

CNPD gemäß Art. 46 Abs. 3 der DSGVO Folgendes genehmigen: 

1° Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter und 

dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der 

personenbezogenen Daten im Drittland oder der internationalen Organisation vereinbart 

wurden; oder 

2° Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder öffentlichen 

Stellen aufzunehmen sind und durchsetzbare und wirksame Rechte für die betroffenen 

Personen einschließen. 

Die Zulassungsanträge werden bei der CNPD schriftlich eingereicht und müssen die in den vom 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß der DSGVO ausgestellten Arbeitsdokumenten 

beschriebenen Verfahren befolgen. 

 

Art. 32. Genehmigung der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften 

 

Gemäß Art. 47 der DSGVO kann die CNPD verbindliche interne Datenschutzvorschriften gemäß 

dem in Art. 63 der DSGVO vorgesehenen Kohärenzverfahren genehmigen. 

Anträge auf Genehmigung werden bei der CNPD schriftlich eingereicht und müssen die in den vom 

Europäischen Datenschutzausschuss gemäß der DSGVO ausgestellten Arbeitsdokumenten 

beschriebenen Verfahren befolgen. 
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Art. 33. Einreichung einer Beschwerde 

 

Beschwerden werden bei der CNPD eingereicht und nach einem von ihr angenommenen und auf 

ihrer Webseite veröffentlichten Verfahren bearbeitet. 

 

Art. 34. Anträge auf vorherige Stellungnahme gemäß Artikel L.261-1 des Arbeitsgesetzbuchs 

 

Erhält die CNPD einen Antrag auf vorherige Stellungnahme gemäß Artikel L.261-1 Absatz 4 des 

Arbeitsgesetzbuchs, so gibt sie ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats nach Erhalt des 

Antrags ab. Die Frist beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem das Antragsdossier vollständig ist.  

 

Art. 35. Untersuchungen 

 

Das Untersuchungsverfahren ist in der Verordnung über Untersuchungsverfahren nach Artikel 40 

des Gesetzes vom 1. August 2018 beschrieben. 

 

Art. 36. Rechtsmittel 

 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes vom 1. August 2018 gelten die Vorschriften der 

Großherzoglichen Verordnung vom 8. Juni 1978 über das Verfahren der staatlichen und 

kommunalen Verwaltungen für alle einzelnen Verwaltungsentscheidungen der CNPD, für die kein 

bestimmter Text ein besonderes Verfahren mit mindestens gleichwertigen Garantien für den 

Bürger gemäß Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 1978 zur Regelung des nicht streitigen 

Verwaltungsverfahrens vorsieht. 

 

Kapitel 4 – Schlussbestimmungen 
Art. 37. Änderung der Geschäftsordnung 

 

Änderungen dieser Geschäftsordnung können vom Vorsitzenden oder von einem Kommissar 

vorgeschlagen werden. Änderungen der Geschäftsordnung müssen einstimmig angenommen 

werden. 
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Art. 38. Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

Die Geschäftsordnung und die nachfolgenden Änderungen werden im Amtsblatt des 

Großherzogtums Luxemburg und auf der Webseite der CNPD veröffentlicht. 

 

Art. 39. Aufhebung 

 

Die von der CNPD am 29. November 2002 genehmigte Geschäftsordnung wird aufgehoben. 

 

 

 

 

 

So wurde am 22. Januar 2020 in Esch-sur-Alzette einstimmig beschlossen. 

 

Die nationale Datenschutzkommission 

 

Tine A. Larsen 
Vorsitzende 

Thierry Lallemang 
Kommissar 

Christophe Buschmann 
Kommissar 

Marc Lemmer 
Kommissar 

 

  


